
Verdienst nach Ref mit Planstelle
Beitrag von „Brick in the wall“ vom 15. Oktober 2010 10:10

Letzteres ist der Fall!

Besoldungsdienstalter
Was versteht man unter einem Besoldungsdienstalter (BDA)?

Das BDA ist maßgeblich für die Feststellung der Stufe, aus der Ihr Grundgehalt errechnet wird.
Das BDA beginnt grundsätzlich am Ersten des Monats, in dem Sie Ihr 21. Lebensjahr vollendet
haben (wird als Regel-BDA bezeichnet). Dies bedeutet, dass Sie ab diesem Zeitpunkt Ihr
Grundgehalt nach der Stufe 1 erhalten. Ab dem ersten des Monats, in dem Sie z. B. das 23.
bzw. das 25. Lebensjahr vollenden, erhalten Sie Grundgehalt nach den Stufen 2 bzw. 3. Bis zum
Erreichen der 5. Stufe erfolgt das Aufsteigen in die nächste Stufe im 2-Jahres Rhythmus.
Danach bis zur 9. Stufe im 3-Jahres Rhythmus und bis zum Erreichen der Endstufe im 4-Jahres
Rhythmus.

http://www.lbv.bwl.de/fachlichetheme…ungsdienstalter
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